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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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62 Allgemeinverfügung der Stadt Köln zum Verbot  
von Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten 
Besuchern/Teilnehmern zur Bekämpfung von  
übertragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank- 
heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz)

Gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) wird zur Verhütung 
der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen fol-
gende Allgemeinverfügung angeordnet:

1.	 Bis einschließlich 10.04.2020 werden Veranstaltungen mit 
mehr als 1.000 erwarteten Besuchern/Teilnehmern unter-
sagt.

2.	 Die Anordnung ist sofortig vollziehbar.
3. 	 Die Anordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-

kanntmachung im Amtsblatt in Kraft.

Begründung:
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Gesundheit, Ar-
beit und Soziales NRW vom 10.3.2020 sind alle Veranstaltun-
gen mit mehr als 1.000 erwarteten Besuchern/Teilnehmern zur 
Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 zu untersagen. 
Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt Köln als für die 
Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes örtlich zuständige 
Behörde diesen Erlass um.

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdäch- 
tige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein 
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider  
war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutz-
maßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG. Unter diesen Voraussetzungen kann 
die zuständige Behörde gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 1. Halb-
satz IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer 
größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten. 
Ausgehend von der Gesetzesbegründung sind hiervon alle 
Zusammenkünfte von Menschen erfasst, die eine Verbreitung 
von Krankheitserregern begünstigen. Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG 
sind  Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgeset-
zes vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) 
oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursa-
chen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG.

Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptüber-
tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von 
Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege ge-
schehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- 
oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko einer An- 
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steckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstaltungen mit 
einer hohen Besucherzahl potentiell und damit die Gefahr, 
dass sich die Infektionen sich in der Bevölkerung weiterver-
breiten. 

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind 
es zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung des SARS-
CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich“. Es wird das Ziel 
verfolgt, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich 
zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit 
wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche 
Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten 
mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, be-
ruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung der 
Reisetätigkeit verbunden. Daraus lässt sich ableiten, dass ge-
rade Veranstaltungen mit hohen Besucherzahlen oder solche 
mit einem hohen Gefährdungspotential, sei es der Struktur der 
erwarteten Besucher oder der Gegebenheiten der Veranstal-
tung abgesagt werden müssen. Nur so kann erreicht werden, 
dass eine Weiterverbreitung der Infektionen mit dem SARS-
CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert wird oder zumin-
dest verlangsamt wird. 

Als zuständige Behörde habe ich dafür Sorge zu tragen, dass 
insbesondere bei der Durchführung von Großveranstaltungen 
notwendige Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbrei-
tung des Virus getroffen werden. Wie im Erlass des Landes 
ausgeführt ist dabei wie folgt zu differenzieren: Bei Großver-
anstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Besuchern/Teil-
nehmern ist aufgrund der aktuellen Erkenntnislage davon aus-
zugehen, dass in der Regel keine Schutzmaßnahmen durch 
die Veranstalter getroffen werden können, die gleich effektiv, 
aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine Veranstaltung 
mit dieser Teilnehmer-/Besucherzahl nicht durchzuführen. 
Das Auswahlermessen reduziert sich damit dahingehend, 
dass nur die Absage der Veranstaltung, eine Anordnung an 
den Veranstalter, die Veranstaltung abzusagen, eine Verle-
gung oder eine Durchführung ohne Zuschauerbeteiligung in 

Betracht kommen. Die extrem hohen Risikofaktoren einer 
unüberschaubaren Zahl von Personen, wie vor allem Dauer, 
Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten reduzieren 
mein Ermessen dahingehend, dass nur die Absage oder eine 
Durchführung ohne Zuschauerbeteiligung in Betracht kom-
men. Mit dem Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 
erwarteten Besuchern/Teilnehmern wird diesem Umstand 
Rechnung getragen.

Mit dem Verbot kann auch die dringend erforderliche Verzö-
gerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. 
Dadurch gelingt es, das Gesundheitswesen nicht zu überlas-
ten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von 
Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. 
Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe 
zu entwickeln.

Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2, Absatz 2, 
Satz 2 Grundgesetz) und der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 
Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt. Die Maßnahme 
ist in Anbetracht des bestehenden Infektionsrisikos geeignet, 
erforderlich und auch angemessen. 

Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
– ZVO-IfSG zuständig.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
Dr. Nießen
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